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I. FAQ 

1. Geltungsbereich Aufenthaltserlaubnis 

Wer gilt als Geflüchteter? Nur Personen mit 

ukrainischem Pass? 

Entscheidend ist, ob eine ukrainische Staats-

bürgerschaft vorliegt oder nicht. Personen ohne 

ukrainische Staatsangehörigkeit können ggf. ei-

nen anderen Aufenthaltstitel beantragen. 

Müssen UkrainerInnen in die Nachbarländer 

reisen, um ein Visum zu beantragen? 

Nein, der Antrag kann in Deutschland, auch 

nach der Einreise gestellt werden. 

Können Inhaber anderer Aufenthaltstitel (die 

ohne Grund zur Verlängerung ablaufen) ei-

nen Aufenthaltstitel in Deutschland erhalten 

wechseln?  

Ja. Alle Personen, die bereits in Deutschland 

waren und nicht wie geplant in die Ukraine zu-

rück können, können eine Aufenthaltserlaubnis 

entsprechend ihrer individuellen Voraussetzun-

gen für einen weiteren Aufenthalt erhalten. 

Muss man denn ggf. damit rechnen, dass 

Personen die Aufenthaltserlaubnis wieder 

entzogen bekommen, wenn die Behörde der 

Meinung ist, dass eine Rückkehr ins Her-

kunftsland möglich wäre? 

Der Asylschutzstatus grundsätzlich kann erlö-

schen und damit eine Rückkehrpflicht eintreten. 

Im Falle der Ukraine sind die rechtlichen Rah-

menbedingungen für einen auch längeren Auf-

enthalt noch nicht abschließend geklärt und un-

terliegen einem regelmäßigen Wandel. Eine ab-

schließende Einschätzung ist daher noch nicht 

möglich. 

Dürfen die ukrainischen Geflüchteten 

Deutschland für Besuchszwecke (Reise in 

die Ukraine) verlassen und zurückkommen? 

Wenn Sie bereits einen Aufenthaltstitel zum vo-

rübergehenden Schutz in Deutschland haben, 

ist es Ihnen grundsätzlich möglich ins Ausland 

und damit auch in Ihr Herkunftsland zu reisen 

(bitte beachten Sie hierzu etwaige Einreisebe-

stimmungen jeweiliger Zielländer). Während der 

Gültigkeit der Aufenthaltserlaubnis und mit ei-

nem gültigen Reisedokument können Sie jeder-

zeit nach Deutschland wieder einreisen. 

Wir haben mehrere Flüchtlinge aufgenom-

men und es wurde immer eine Aufenthaltser-

laubnis für 1 Jahr erteilt. Kann man das re-

klamieren? 

Die Aufenthaltserlaubnis wurde in Einklang mit 

der EU-Massenzustromrichtlinie zunächst be-

fristet erteilt. Eine spätere Verlängerung, ggf. 

mit Wechsel des Rechtskreises ist ohne Ein-

schränkungen möglich. Aufgrund der großen 

Antragszahlen sollte von einer kurzfristigen An-

tragstellung zur Verlängerung abgesehen wer-

den. 

Wie sieht es dann mit der Ausbildungszeit 

aus? Die geht in der Regel über 3 Jahre. 

Im Falle einer Ausbildung ist auch ein Wechsel 

in einen Aufenthaltsstatus gemäß §16a Fach-

kräfteeinwanderungsgesetz, zunächst für die 

Dauer der Ausbildung möglich. 

Aber: Voraussetzung dafür ist ein Sprachniveau 

von mindestens B1. 
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2. Personen aus Drittstaaten 

Können Personen, die aufgrund der Entwick-

lungen aus Russland geflohen sind, einen 

Aufenthaltstitel bekommen? 

Russische Staatsbürger können bei Einreise 

Asyl beantragen und durchlaufen dann den übli-

chen Asylprozess. 

Was gilt für Drittstaatler, deren Familienan-

gehörige einen ukrainischen Pass besitzen? 

Familienangehörige ukrainischer Geflüchteter 

(Eltern, Kinder) erhalten auch ohne ukrainische 

Staatsangehörigkeit einen Aufenthaltstitel. 

Was gilt für Drittstaatler, die sich zum Kriegs-

ausbruch in der Ukraine befanden (Studen-

ten mit Studienvisum, Beschäftigte mit Ar-

beitsvisum, o.ä.) 

Die Personen können zunächst befristet visafrei 

nach Deutschland einreisen. Nach Ablauf des 

visafreien Aufenthalts wird die Rückkehr in das 

Heimatland erwartet. Ist dies nicht möglich, ste-

hen mit den anderen, regulären Aufenthaltstitel 

des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes alterna-

tiven für den Verbleib in Deutschland zur Verfü-

gung (z.B. für Ausbildung, Studium oder Arbeit). 

Was gilt für Personen mit doppelter Staats-

bürgerschaft (Ukraine und anderer Dritt-

staat)? 

Entscheidend für die Erteilung eines Aufent-

haltstitels ist allein das Vorliegen einer ukraini-

schen Staatsbürgerschaft. Eine zusätzliche, 

weitere Staatsbürgerschaft hat darauf keinen 

Einfluss. 

3. Beschäftigung, Arbeit, Arbeitsort 

Dürfen Geflüchtete nach dem Rechtskreis-

wechsel (zum 01. Juni) sofort arbeiten? 

Ja, sobald eine Arbeitserlaubnis vorliegt. Haben 

die Betroffenen bereits vorher eine Arbeitser-

laubnis erhalten, gilt diese weiterhin. Sind die 

Geflüchteten bisher nicht registriert gewesen 

und melden sich erstmal beim Jobcenter ist die 

Erteilung der Arbeitserlaubnis abzuwarten. 

Darf eine Ukrainerin von Brandenburg aus im 

Homeoffice für eine US-amerikanische Firma 

arbeiten? Wo muss sie Steuern zahlen? 

Ukrainer/innen dürfen für eine ausländische 

Firma von Brandenburg aus arbeiten. Wo aber 

die Steuern und auch SV-Beiträge zu zahlen 

sind, regelt das einschlägige Doppelbesteue-

rungsabkommen mit den USA. Ähnlich wird bei 

anderen Drittländern verfahren. Wenden Sie 

sich an Ihren Steuerberater. 

Darf ein in Brandenburg wohnhaft gemelde-

ter Flüchtling in Berlin (bzw. einem anderen 

Bundesland) arbeiten / beschäftigt sein? 

Auch im Homeoffice? 

Ja, der Arbeitsort muss nicht am Wohnort sein. 

Die Arbeit darf in Präsenz oder im Homeoffice 

stattfinden. Aber: Gegebenenfalls ist die Zumut-

barkeit der Wegstrecke zu beachten. 

Können ukrainische Geflüchtete eine Be-

schäftigung in Brandenburg aufnehmen, 

wenn Sie in einem anderen Bundesland re-

gistriert sind? 

Eine Beschäftigung kann unabhängig vom 

Wohnort aufgenommen werden. Zu beachten 

ist gegebenenfalls die Angemessenheit der 

Wegstrecke. 

Dürfen Arbeitgeber mit Hauptsitz in Branden-

burg und eigenständiger Niederlassung in 

Ja. Der Betriebsstandort ist nicht durch die Auf-

enthaltserlaubnis eingeschränkt. 
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Berlin, Ukrainerinnen in Berlin beschäftigen? 

(Oder ähnlich) 

Dürfen Ukrainer nach § 24AufenthG auch 

eine selbständige Tätigkeit aufnehmen? 

Ja, eine selbstständige Tätigkeit ist möglich. 

Wie können Arbeitgeber Arbeitsstellen an die 

Bundesagentur für Arbeit melden?  

Die Meldung kann formlos an den Arbeitgeber-

service erfolgen, zum Beispiel per Mail (Kon-

taktdaten unten). 

Können Ukrainer/innen eine selbständige Tä-

tigkeit laut §21Abs.1 oder §21 Abs. 5 Auf-

enthG aufnehmen? 

Ja, wenn eine Arbeitserlaubnis vorliegt ist dies 

möglich. 

4. Arbeitsrecht 

Kann bei Einstellung ukrainischer Geflüchte-

ter auch ein befristeter Arbeitsvertrag mit ei-

ner Laufzeit von mehr als zwei Jahren ge-

schlossen werden? 

Nein. Für die Befristung von Arbeitsverträgen 

gilt bei der Einstellung von Personen aus der 

Ukraine die gleiche gesetzliche Grundlage wie 

bei allen anderen Personen. Eine Befristung 

über länger als zwei Jahre ist nur mit einem 

sachlichen Grund möglich. Dieser ist hier nicht 

erkennbar. 

Reicht im Arbeitsvertrag nur ein Hinweis auf 

Befristung bis zur Gültigkeit der Erwerbs-

/Aufenthaltserlaubnis oder muss da noch et-

was Wichtiges festgehalten werden? 

Der Arbeitsvertrag unterliegt denselben Anfor-

derungen wie bei allen anderen Beschäftigten. 

Das Vorliegen einer Erwerbserlaubnis ist aller-

dings zwingend notwendig für den Abschluss ei-

nes Arbeitsvertrages. 

Eine Befristung bis zum Ende der Erwerbser-

laubnis ist hingegen nicht zwingend notwendig, 

der Arbeitsvertrag wird ohnehin automatisch 

hinfällig, sollte die Erwerbserlaubnis aufgeho-

ben werden. 

Gilt bei befristeter Beschäftigung Mindest-

lohn? 

Ja, der Mindestlohn gilt auch bei befristeter Be-

schäftigung. 

Müssen Arbeitsverträge auch auf Ukrainisch 

erstellt werden? 

Nein, das ist nicht zwingend vorgeschrieben. 

Um Verständnisschwierigkeiten zu vermeiden 

ist eine Übersetzung aber empfehlenswert. Un-

terstützen kann hier bea Brandenburg oder 

auch die KAUSA Servicestelle. (Kontakt unten) 

Es sollte sichergestellt sein, dass Regelungen 

zum Arbeitsschutz, Betriebsanweisungen etc. 

für alle Beschäftigten verständlich verfügbar 

sind, bzw. entsprechend verfügbar gemacht 

werden. 

Gibt es hinsichtlich des Einstellungsverfah-

rens Unterstützungsmöglichkeiten durch Dol-

metscher? 

Es gibt verschiedene Angebote, die auch be-

gleitende Dolmetschertätigkeiten anbieten. 

Dazu können die bea Brandenburg oder auch 

die KAUSA Servicestelle unterstützen. 
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5. Berufsanerkennung 

Ist auch Anerkennung der Ausbildung aus 

der Ukraine möglich. 

Ja, das ist grundsätzlich möglich. Dazu gelten 

die üblichen Verfahren der Berufsanerkennung. 

Informationen zur Anerkennung ausländischer 

Berufsabschlüsse bietet das Portal www.aner-

kennung-in-deutschland.de 

Wie können berufliche Qualifikationen aner-

kannt werden (Ingenieure, Ärzte, Pädagogen 

usw.) Wie kann die Anerkennung beschleu-

nigt werden? 

Für die Anerkennung der beruflichen Qualifika-

tion der geflüchteten Ukrainer gibt es aktuell 

keine besonderen, schnelleren Verfahren. Ukra-

inerinnen und Ukrainer durchlaufen das nor-

male Anerkennungsverfahren. Weitere Informa-

tionen bietet das Portal “Anerkennung in 

Deutschland”. 

Ist eine Anerkennung des Berufsabschlusses 

notwendig für die Einstellung? 

Nein, eine Anerkennung ist nicht immer notwen-

dig. Die Arbeitgeber entscheiden selbst, ob 

der/die Beschäftigte für die Aufgabe geeignet 

ist. Eine Anerkennung ist nur in reglementierten 

Berufsfeldern notwendig. 

6. Förderung durch Bundesagentur für Arbeit / Jobcenter 

Sind besondere Förderungen für ukrainische 

Geflüchtete geplant? 

Nein, derzeit nicht. Das umfangreiche Förderin-

strumentarium der Bundesagentur für Arbeit 

und Jobcenter steht allen Geflüchteten mit Auf-

enthaltstitel zur Verfügung. 

Welche Fördermöglichkeiten zur Integration 

in Ausbildung stehen geflüchteten Ukrainer 

zur Verfügung? 

Die gewohnten Ausbildungsförderungen stehen 

allen Ausbildungsinteressierten zur Verfügung 

(Berufsvorbereitungen Bildungsmaßnahmen, 

Einstiegsqualifizierungen, assistierte Ausbil-

dung). 

Können unqualifizierte Mitarbeiter aus der 

Ukraine in Deutschland qualifiziert werden? 

Ja. Für registrierte Personen aus der Ukraine 

stehen alle Förderinstrumente der Arbeitsmarkt-

förderung zur Verfügung. 

7. Sprache, Sprachkurse, Integrationskurse 

Haben auch Personen aus Drittländern, die 

aus der Ukraine geflüchtet sind ein Recht auf 

Sprachkurse und finanzielle Grundsiche-

rung? 

Ja, wenn Sie einen entsprechenden Aufent-

haltstitel erhalten haben. 

Wo finde ich eine Übersicht über Integrati-

onskurs-Angebote 

 

Das BAMF NAvI informiert über alle Angebote 

und Anbieter von Integrationskursen, über Kurs-

orte, Migrationsberatung und Behörden: 

www.bamf-navi.bamf.de/de/ 

Welche Sprachkursangebote stehen zur Ver-

fügung? 

Integrationskurse für Personen ohne Vorerfah-

rungen, mit dem Ziel eines Sprachniveaus B1, 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/
www.bamf-navi.bamf.de/de/
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dauern ca. 6 Monate. Berufssprachkurse bieten 

vertiefte Sprachniveaus im Anschluss. 

Sind Deutschkenntnisse notwendig für eine 
Beschäftigung oder Ausbildung? 

Die Entscheidung, ob Deutschkenntnisse für 

eine Beschäftigung notwendig sind, obliegt dem 

Arbeitgeber. Im Falle einer Ausbildung sollten 

der / die Ukrainer/in dem schulischen Teil der 

Ausbildung folgen können, um die Ausbildung 

erfolgreich zu absolvieren. 

8. Vermittlung, Jobbörsen 

Wo findet man potentielle Kandidaten? Gibt 

es spezielle Jobbörsen für Geflüchtet aus der 

Ukraine? Wie stellt man den Kontakt zu den 

Bewerbern her? 

Für die Vermittlung von Beschäftigten steht die 

Stellenbörse der Bundesagentur für Arbeit so-

wie die Stellenbörsen der Kammern zur Verfü-

gung. Außerdem gibt es im Internet eine Viel-

zahl von Stellenportalen für Ukrainer. Die Bör-

sen sind unten verlinkt. 

Wir suchen eine größere Zahl neuer Mitar-

beiter, zum Teil auch an verschiedenen 

Standorten. An wen wenden wir uns? An die 

ZAV (Zentrale Auslandsvermittlung der Bun-

desagentur für Arbeit? 

Die ZAV unterstützt bei der direkten Vermittlung 

aus dem Ausland. Dies macht vor allem dann 

Sinn, wenn eine größere Gruppe von Beschäf-

tigten mit ähnlicher Qualifikation gesucht wird. 

Schneller gelingen kann die Einstellung der Per-

sonen, die bereits in Brandenburg sind. Hierzu 

berät der Arbeitgeberservice der Bundesagen-

tur für Arbeit (Kontaktdaten unten). 

Wer kann mir weiterhelfen, wenn ich Mitar-

beiterinnen suche? Online-Anzeigen alleine 

sind nicht erfolgreich. 

Der Arbeitgeberservice der Bundesagentur für 

Arbeit unterstützt Betriebe bei der Suche nach 

und Vermittlung von Beschäftigten. 

9. Sozialversicherungspflicht, SV-Nummer 

Müssen ukrainische Geflüchtete sozialversi-
cherungspflichtig angestellt werden? 

Ja. Die Sozialversicherungspflicht gilt für ukrai-

nische Geflüchtete wie bei jedem anderen (aus-

ländischen) Arbeitnehmer. 

Brauchen Geflüchtete eine Meldebescheini-
gung (wegen SteuerID) um sv-pflichtig ange-
stellt werden zu können? 

Nicht meldepflichtige Personen erhalten für 
Zwecke der Einkommensbesteuerung auf An-
trag eine Identifikationsnummer vom Finanzamt. 
(Jede Person, die 16 Jahre oder älter ist, und 
nach Deutschland zieht oder innerhalb Deutsch-
lands umzieht, muss sich bei der Wohnsitzge-
meinde anmelden.) 

Wie erhalten Geflüchtete eine sv-Nummer? 

Was ist bezüglich Antragsstellung Steuer-ID, 

KK, SV-Versicherung etc zu beachten? Gibt 

es vereinfachte Verfahren bezüglich Antrags-

stellung Steuer-ID, KK, SV-Versicherung 

etc? um Personen kurzfristig einzustellen? 

Kann die Vergabe einer steuerlichen Identifi-

kationsnummer durch das Finanzamt für 

Die SV-Nummer wird nach Anmeldung oder An-

trag zugeteilt. Ein vereinfachter Zugang zur SV-

Nummer und Sozialversicherung bieten unter 

anderem die Barmer KK oder die AOK Nordost 

über Katja.Fiedler@nordost.aok.de. Benötigt 

werden nur die Daten des Arbeitnehmers und 

des Arbeitgebers per Email. Alles weitere z.B. 
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nicht meldepflichtige Personen beschleunigt 

werden? 

die Familienversicherung wird in beliebiger 

Sprache unproblematisch geklärt. 

Die SV-Nummer ist nicht mit der Kundenummer 

der BA zu verwechseln. 

10. Praktika 

Sind freiwillige Praktika möglich? Ja, wenn eine Aufenthaltserlaubnis vorliegt, 

sind auch freiwillige Praktika möglich. Dabei ist 

die gültige Mindestlohnregelung zu beachten. 

Sind berufsorientierende Praktika für ukraini-

sche Geflüchtete möglich? Und wenn ja, sind 

sie mindestlohnpflichtig? 

Praktika sind bei Vorliegen einer Arbeitserlaub-

nis möglich. Dabei gelten die üblichen Regelun-

gen Mindestlohn 

11. Covid-Schutzimpfung / Impfpflicht 

In der Pflege ist die Covid Impfung Pflicht. Ist 

das gegeben? 

Die betriebsbezogene Impfpflicht gilt auch für 

Beschäftigte aus der Ukraine. Ob die Personen 

geimpft sind, ist im Einzelfall zu prüfen. 

Wo / wie können Ukrainer sich impfen las-

sen? 

Ukrainer können sich an allen dafür zugelasse-

nen Impfstellen impfen lassen. 

12. Sonstiges 

Wie lange gelten ukrainische Führerscheine 

in Deutschland? 

Ausländische Führerscheine werden maximal 

sechs Monate nach Einreise nach Deutschland 

anerkannt. Danach wird ein in Deutschland aus-

gestellter Führerschein erforderlich. 

Dürfen Ukrainer mit ukrainischer Versiche-

rung in Deutschland Auto fahren? 

 

Das hängt von den Versicherungsbedingungen 

der ukrainischen Versicherung ab. 

Sind die Angebote der bea und vom IQ-Netz-

werk kostenpflichtig? 

Nein, die Angebote sind kostenfrei. Kontaktda-

ten finden Sie in der Auflistung weiter unten. 

Ist die Registrierung beim Jobcenter als auch 

die Arbeitserlaubnis ohne erkennungsdienst-

liche Behandlung möglich? 

Die erkennungsdienstliche Behandlung ist sei-

tens des Bundes gefordert und notwendig. 

Wer zahlt die Leistungen, wenn das Sozial-

amt nicht mehr und das Jobcenter noch nicht 

zahlt? Eine Lücke ist bei uns definitiv ganz 

konkret vorhanden. 

Eine Lücke entsteht nicht. Die Sozialämter sind 

verpflichtet, auch nach dem 01. Juni 2022, so-

lange zu zahlen, bis das Jobcenter die Kosten-

übernahme an das Sozialamt gemeldet hat. 
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II. Kontaktdaten und Ansprechpartner 

1. Ansprechpartner für Arbeitgeber 

Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e. V. (UVB) 

Internet: www.uvb-online.de 

Sebastian Krohne 

Arbeitsmarktpolitik 

Tel.: 030 31005 124 

E-Mail: sebastian.krohne@uvb-online.de 

Caroline Degenkolbe 

Arbeitsrecht 

Tel.: 030 31005 159 

E-Mail: caroline.degenkolbe@uvb-online.de 

 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg (MWAE) 

Internet: www.mwae.brandenburg.de 

Tamara Lukashenko 

Ref. 52 – Arbeitsförderung, Fachkräfte 

Tel: 0331 866-1973 

E-Mail: tamara.lukashenko@mwae.brandenburg.de 

 

Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg 

Internet: www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitgeber-service 

 

Arbeitgeber-Service 

Tel.: 0800 4 5555 20 

E-Mail: Arbeitgeberservice-Berlin@arbeitsagentur.de 

 

IQ Netzwerk Brandenburg 

Internet: www.brandenburg.netzwerk-iq.de 

Franziska Lohse 

Koordinierungsstelle IQ Netzwerk Brandenburg im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Ener-

gie des Landes Brandenburg (MWAE) 

Tel.: 0331 866-1976 

E-Mail: Franziska.Lohse@MWAE.Brandenburg.de 

 

bea – Betriebliche Begleitagentur 

Internet: www.bea-brandenburg.de 

Katja Pein 

Projektkoordination, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Tel.: 0331 740032-243 

E-Mail: katja.pein@f-bb.de beratung@bea-brandenburg.de 

 

Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) 

Internet: www.fachkraefteportal-brandenburg.de 

Andreas Hoffmann 

Teamleiter Team Arbeit - Fachkräfte & Qualifizierung 

Tel.: 0331 704457-10 

E-Mail: andreas.hoffmann@wfbb.de 

 

file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.uvb-online.de
mailto:caroline.degenkolbe@uvb-online.de
mailto:caroline.degenkolbe@uvb-online.de
https://www.mwae.brandenburg.de/
mailto:tamara.lukashenko@mwae.brandenburg.de
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitgeber-service
mailto:Arbeitgeberservice-Berlin@arbeitsagentur.de
http://www.brandenburg.netzwerk-iq.de/
mailto:Franziska.Lohse@MWAE.Brandenburg.de
https://www.bea-brandenburg.de/
mailto:katja.pein@f-bb.de
mailto:beratung@bea-brandenburg.de
http://www.fachkraefteportal-brandenburg.de/
mailto:andreas.hoffmann@wfbb.de
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2. Weitere Ansprechpartner 

BAMF: Berufssprachkurse 

Karsten Linß 

Tel.: 0911 943 27850 

E-Mail: Karsten.Linß@bamf.bund.de 

 

Patrick Hübner 

Tel.: 0911 943 27857 

E-Mail: Patrick.Huebner@bamf.bund.de 

3. Für arbeitssuchende Ukrainer/Innen 

Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Berlin-Brandenburg 

Informationen für ukrainische Geflüchtete 

Internet: www.arbeitsagentur.de/ua/ukraine 

Regionale Informationen: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bb/hilfe-fuer-gefluechtete-aus-

der-ukraine 

 
  

mailto:Karsten.Linß@bamf.bund.de
mailto:Patrick.Huebner@bamf.bund.de
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.arbeitsagentur.de/ua/ukraine
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bb/hilfe-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-bb/hilfe-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine
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III. Praktische Hinweise und weitere Informationen 

#Wirtschaft hilft 

Informationsportal von BDA, BDI, DIHK, ZDH 
Internet: www.wirtschafthilft.info 

 

KAUSA Servicestelle Brandenburg 

Beratung für mehr Ausbildung von Zuwanderern im Land Brandenburg 

Internet: www.kausa-brandenburg.de 

 

Anerkennungsportal „Anerkennung in Deutschland“ (BMBF) 

Internet: www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php 

 

Psychotherapeutische Betreuung: 

Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre: 

Kostenloses, digitales Angebot durch das gemeinnützige Unternehmen „Krisenchat“ 

SMS oder whatsapp 049 1573 – 599 3126 

Internet www.krisenchat.de/ukraine 

 

BAMF-Navigator: Sprachkurse 

Informationen in Deutsch und Englisch 

Internet: www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php 

 

BAMF: Integrationskurse 

Internet: www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine-integra-

tion.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

 
  

https://www.wirtschafthilft.info/
https://www.kausa-brandenburg.de/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
file:///C:/Users/perleberg/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2KQODG0N/www.krisenchat.de/ukraine
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine-integration.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faq-ukraine-integration.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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IV. Vermittlung / Jobbörsen 

Für die Vermittlung von Beschäftigten steht die die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit. 

Außerdem können die regionalen Börsen der jeweiligen Handwerkskammer und Industrie- 

und Handelskammer genutzt werden. Bei der Vermittlung von Ausbildungsstellen unterstützt 

weiter die Lehrstellenbörsen der IHK. 

Viele Online-Jobbörsen bieten Unterstützung bei der Vermittlung ukrainischer Geflüchteter in 

Arbeit und Ausbildung. Folgend eine unvollständige Liste der Angebote. Die Seriosität und 

Aktualität kann von uns nicht garantiert werden und ist im Einzelfall zu prüfen! 

▪ www.jobaidukraine.com/ 

▪ www.uatalents.com/ 

▪ jobsforukraine.heyjobs.co/ua-de 

▪ www.help.gorod.de/job-search 

▪ www.jobs4ukraine.eu 

▪ Talent Air Lift: imagine-ukraine.org/dl/about-us/s/ddecb1 

▪ www.jobs4refugees.org/ 

https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/?angebotsart=4
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
https://www.jobaidukraine.com/
https://www.uatalents.com/
https://www.jobsforukraine.heyjobs.co/ua-de
https://help.gorod.de/job-search
https://help.gorod.de/job-search
http://www.jobs4ukraine.eu/
https://imagine-ukraine.org/dl/about-us/s/ddecb1
https://www.jobs4refugees.org/

